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AntragSA4Alter 

Antragsstellende: Vorstand der BUNDjugend NRW 

Legende: durchgestrichen: Streichungen, die vorgenommen werden sollen 
unterstrichen und kursiv: Text, der hinzugefügt werden soll 

Satzungsänderungsantrag: Die Landesjugendversammlung 2026 beschließt, 
die Satzung der BUNDjugend NRW e. V. wie folgt zu ändern: 

§13, Abs. (1): Die Jugendgruppe bzw. BUNDjugend-Gruppe besteht aus mindestens 
drei Jugendlichen, die mindestens 13 Jahre alt sind. 
 

Begründung: Wir halten es nicht für sinnvoll, für die Teilnahme an Ortsgruppen ein 
klares Mindestalter zu nennen. Die Ortsgruppen stehen allen jungen Menschen unter 
27 offen. 


